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Lotteriefondsbeiträge

Voraussetzungen
Damit auf ein Gesuch um einen Beitrag

aus dem kantonalen Lotteriefonds ein-

getreten werden kann, hat das konkrete 

Projekt folgende Voraussetzungen

zu erfüllen:

Inhalt
→  Angemessener Bezug zum Kanton  

St.Gallen von Trägerschaft und/oder 

Projekt. Vorrang haben Vorhaben, 

die im Kanton realisiert werden, 

oder von Institutionen mit Sitz oder 

 Arbeits schwerpunkt im Kanton um-

gesetzt werden.

→  Das Projekt hat einen gemeinnützi-

gen Zweck, das heisst es dient der All-

gemeinheit, ist nicht gewinnorientiert 

und die Projektträgerschaft erfüllt 

freiwillig eine öffentliche Aufgabe 

zum Wohl der Gesellschaft.

→  Das Finanzierungskonzept ist 

schlüssig und ausgewogen, das heisst, 

Private / Gemeinden beteiligen sich 

angemessen und es werden Eigenleis-

tungen erbracht. 

→  Ein Kantonsbeitrag von mindestens 

10 000 Franken ist gerechtfertigt.

Keine Beiträge werden in der Regel 
ausgerichtet an:
→  Projekte, die im Zeitpunkt der Be-

schlussfassung bereits abgeschlossen 

sind.

→  Projekte, die bereits unterstützt 

wurden oder einen gesetzlichen 

Anspruch auf einen Beitrag einer 

anderen staatlichen Stelle haben 

(Doppelsubvention).

→  Projekte, die in den regulären Bereich 

der schulischen oder universitären 

Ausbildung fallen.

→  Projekte, die hauptsächlich die Tou-

rismus- und Wirtschaftsförderung 

zum Ziel haben.

Form
→  Das Gesuch ist mit dem vollständig 

ausgefüllten Gesuchsformular und 

den erforderlichen Beilagen einge-

reicht.

→  Die Fristen sind eingehalten.

Beurteilungskriterien
Es können Projekte unterstützt werden,

die sich durch Qualität und mindestens 

regionale Ausstrahlung auszeichnen. 

Die Qualität eines Vorhabens wird 

hauptsächlich durch die entsprechenden 

Fachstellen innerhalb der kantonalen 

Verwaltung und anhand ihrer Richtli-

nien und Kriterien beurteilt. Anhand 

folgender Kriterien wird das Projekt in 

einer ersten Phase durch das Amt für 

Kultur geprüft , wobei sich die Chance

auf eine Empfehlung bei Erfüllung meh-

rerer Kriterien erhöht.

→  Professionalität: Das Projekt wird 

professionell umgesetzt, indem 

insbesondere auf entsprechende 

Ausbildung, Erfahrung oder Praxis 

aufgebaut wird.

→  Resonanz: Das nachhaltige Projekt 

setzt Impulse und ist regional veran-

kert.

→  Innovation: Das Projekt regt neue 

Sichtweisen an, umfasst Kooperatio-

nen oder ist interdisziplinär.

→  Relevanz: Die Höhe des kantonalen 

Engagements ist von der Ausstrah-

lungskraft  – lokal bis international – 

abhängig. Das Projekt greift  aktuelle 

gesellschaft liche Th emen auf oder 

schafft   einen Mehrwert für die All-

gemeinheit.

→  Stimmigkeit: Das Vorhaben 

ist kohä rent und besticht durch 

Glaubwürdig keit und Engagement.

Förderbereiche
Es werden Projekte in folgenden Be-

reichen unterstützt: Soziales, Bildung, 

Gesundheit, Natur, Umwelt und Ent-

wicklungszusammenarbeit.
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Gesuchsunterlagen
Ihr Gesuch umfasst das Gesuchsfor-

mular, das angefordert oder auf unserer 

Webseite bezogen werden kann, einen 

Projektbeschrieb, Details zu Budget und 

Finanzierung sowie Beilagen.

Verfahren
Bei positivem Entscheid erhalten Sie

den Kantonsratsbeschluss mit Aufl agen 

und Bedingungen sowie den Modali-

täten der Auszahlung für den Beitrag.

Bei negativem Entscheid erhalten Sie

den Regierungs- bzw. Kantonsratsbe-

schluss vom Amt für Kultur mit einer 

kurzen Begründung. 

Aufl agen:
Die folgenden Aufl agen gelten für alle 

Projekte:

→  Das Projekt wird gemäss Beschrei-

bung im Gesuch umgesetzt.

→  Die Unterstützung des Projekts durch 

den Kanton St.Gallen mit Mitteln von 

Swisslos kommt zum Ausdruck. 

→  Die Projektabrechnung, die der Sys-

tematik der Budgeteingabe folgt, trifft   

innert der gesetzten Frist ein, ansons-

ten verfällt der Beitrag (Verlängerung 

nach Absprache möglich).

→  Träger grosser Projekte unterstehen 

den Vorschrift en über das öff entliche 

Beschaff ungswesen (Submission), 

sofern die öff entliche Hand (Bund, 

Kanton und Gemeinde) die Projekt-

kosten zu mehr als der Hälft e oder 

zu einem erheblichen Teil trägt und 

das Projektbudget die massgeb lichen 

Schwellenwerte überschreitet. Ist 

dies der Fall, werden die Modali täten 

fallweise mit den Gesuchstellenden 

abgesprochen und im Kantons -

ratsbeschluss näher festgelegt.

Je nach Projekt werden für die

Auszahlung des Beitrags weitere

individuelle Aufl agen gemacht.

Auszahlung:
→  Grundsätzlich werden die Beiträge 

aufgrund der Projektschlussabrech-

nung ausbezahlt. 

→  Bei Bedarf kann der Beitrag in Raten 

ausgerichtet werden. Eine erste Rate, 

je nach Gesamtbetrag in der Regel 

rund 40 Prozent, kann unmittelbar 

nach der Beitragsverfügung ausbe-

zahlt werden. Die Auszahlung der 

weiteren Raten orientiert sich am 

Rhythmus des Projekts und den indi-

viduellen Aufl agen.

→  Wird das Vorhaben in Schmälerung 

des ursprünglichen Zwecks oder in 

Verfälschung des Kosten- und Finan-

zierungsplans nicht gesuchskonform 

ausgeführt, wird der Beitrag in der 

Regel prozentual gekürzt. Bei groben 

Veränderungen kann er verfallen.

→  Nicht beanspruchte Beiträge fl iessen 

in den Lotteriefonds zurück.

Eingabetermine und Ent-
scheid
Gesuche können zweimal jährlich bis 

20. Februar bzw. 20. August eingereicht

werden. Der defi nitive Entscheid 

 darüber fällt im Juni bzw. November 

im Kantonsrat.

Vorlauf
Erkundigung über Unter stüt-

zungsmöglichkeiten in der 

Phase der Konzeptentwick-

lung

Eingabetermine
spätestens 20. Februar /

20. August (Datum

des Poststempels)

Vorbescheid
Die Regierung berät im 

Mai / Oktober.

Anschliessend Versand der

Lotteriefondsbotschaft  mit 

dem Vorbescheid.

Entscheid
in der Kantonsratssession

im Juni / November
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Kontakt und Postadresse
Amt für Kultur

St.Leonhard-Strasse 40, 9001 St.Gallen
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